
; Pastoralfragen
Sonntagsarbeit. i1ne bei eiNnenmn Magıstrat angestellte Tau fährt jeden Samstag

die benachbarte Kleinstadt, dort Samstagabend und den a Sonntag
afe-Lokal Servierdienst verrichten. Sie bekommt dafür 100 bıs 200 Schiul-

ling Entlohnung Sie iIst 1116 gewıssenhafte Christin un besucht Vormittag jedesmal
die Sonntagsmesse. Zweck dieser Arbeit ist TEINET Gelderwerb und nıcht eLwa Hilfe
oder Aushilfe. VWie ist diese Sonntagsarbeit moralisch bewerten ?

Der Beantwortung der Frage CID1SC allgemeine Prinzıpien vorausgeschickt
Das Gebot der Sonntagsruhe Ist nıcht die Fortsetzung des Sabbatgebotes des Alten

Bundes, WIie sıiıch aus der geschichtlichen Entwicklung eindeutig eTgL Der Sınn
des christlichen (Üebotes hegt „ VaCarc Deo Die christliche Sonntagsruhe ist
kultisch bestimmt der Hauptton hegt auf dem Gottesdienst auf der Mitfeier des
Opfers Chrısti, durch die der Christ übernatürliche Bestimmung gemahnt
und sCcC1N€e Arbeit aus ıhren bloß irdıschen Beziehungen und Zwecksetzungen heraus-
S  HOM  9 geheiligt und selbst ZU (Jottesdienst emacht werden soll Die
besonderen Bestimmungen ber das Verbot der ”0  a servılia sıind SOWEelLTt nıcht
das Hauptziel Frage steht Kirchengebot und darum sowohl Dispens

Modifizierung durch die Gewohnheit zugänglich (Vgl Noldin Sıumma theol
moralıs I1 D, 265 S, Häring, Das Gesetz Christi Auflage, 779 ; Pettirsch
Aktuelle Probleme die Sonntagsruhe, eo. -pra. Quartalschrift 1958 105

Die Arbeiten (asthäusern, Restaurants und Cafi  es gelten INserenl Gegenden
auch Sonntagen als erlaubt (Gewohnheitsrecht). Da die TAau die Mindestforderung
der Sonntagsheiligung, den Besuch der heiligen Messe, erfüllt, kann al S16
der Sonntagsarbeit keines Unrechtes zeihen. Die VOon ıhr geleistete Arbeit ist auch
annn als erlaubt anzusehen, WCILL eıne Notlage dazu ‚WIN;  o Darum 1sST für die Be-
antwOortun. der rage das persönliche Motiv der Tau (Gelderwerb) nıcht ausschlag-
gebend. Außerdem mMu. die subjektive Absicht nıcht mıt dem objektiven rund für
die Erlau  eıt identisch €e1n.

Eine andere Frage, die hıer nıcht gestellt ist un! auch ach den gemachten An- B T N
gaben kaum beantwortet werden kann, die aber der Seelsorger der Tau überlegen
geben sollte, Wart die, ob S16 nicht durch iıhre fast pausenlose Arbeit die CISCHC Ge-
sundheit gefährdet. Daß S16 eLwa Pflichten (zum Beispiel Familien-
angehörige) UrCc. ihre Sonntagsarbeit vernachlässigte, wırd den Angaben
nıcht ZAUIL Vorwurf gemacht.
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Druckfehlerberichtigung. Be1l der Kasus--Lösung etzten eft (S 219, 11) 1sSt ec1in
Druckfehler unterlaufen. eım Familienlohn muß ” Notfalle natürlich richtig
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